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28.03 

Immobilien 

Städtische Liegenschaften, Mietzinsanpassung infolge Senkung Referenzzinssatz 

Beschluss 

 

 

Ausgangslage 

Der Referenzzinssatz berücksichtigt die Veränderungen im Hypothekarmarkt und ist massgebend für 

die Anpassung der Nettomietzinse. Der Referenzzinssatz wird vierteljährlich neu erhoben. Per 

4. März 2025 wurde der Referenzzinssatz von 1.75 % auf 1.50 % gesenkt. Die Mietzinse der 

städtischen Wohnungen wurden letztmalig per 1. Oktober 2024 dem Referenzzinssatz von 1.75 % 

angepasst. 

 

Erste Mieter sind bereits mit der Bitte an die Stadt gelangt, den Mietzins zu senken. Solchen Gesuchen 

ist nachzukommen, sofern die Mietzinskonditionen dies zulassen. Die langjährige städtischen Praxis, 

alle Mietverträge gleich zu behandeln und unaufgefordert die Konditionen anzupassen, bedingt einen 

Stadtratsbeschluss.  

 

Der Nettomietzins soll per 1. August 2025, gemäss den vertraglichen Vereinbarungen, dem neuen 

Referenzzinssatz, der Kaufkraftsicherung und der allgemeinen Teuerung angepasst werden. 

 

Die Anpassung setzt sich wie folgt zusammen: 

 

a)  Referenzzinssatz (OR 269d, VMWG Art. 13) 

 Aktueller Stand Referenzzinssatz der städtischen Wohnungen 

 liegt bei 1.75 %. Anpassung an den neuen Referenzzinssatz von 1.50 % -2.91 % 

 

b) Kaufkraftsicherung (OR 269d, VMWG Art.16) 

 Der Index der Konsumentenpreise (Basis Mai 1993) veränderte sich vom  

 Dezember 2023 von 121.2 Punkten (bis dahin ausgeglichen) bis Februar 2025  

 auf 122.6 Punkte um + 1.4 Punkte. Zur Ausgleichung der Teuerung auf dem  

 risikotragenden Kapital ist eine Anpassung um 40 % zugelassen +0.46 % 
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c) Kostensteigerungen Unterhaltsbereich (OR269d, VMWG Art. 12) 

 Die gestiegenen Kosten für Versicherungsprämien, Verwaltungs- und 

 Unterhaltskosten etc., rechtfertigen eine Erhöhung von 0.5 % pro Jahr, 

 von Dezember 2023 (bis dahin ausgeglichen) bis März 2025. +0.67 % 

 

 total generelle Mietzinssenkung -1.78 % 

 

Vollzug Senkung 

Per 1. Oktober 2024 wurden die Mieten letztmals angepasst. Die aktuelle Senkung wird per 

1. August 2025 festgelegt.  

 

Sonderregelung Allmendstrasse 62/64 (sozialer Wohnungsbau) 

Eine Sonderregelung betrifft die Liegenschaft Allmendstrasse 62/64. Dieser Mietzins wird mit einer 

neuen Mietzinsverfügung durch die Volkswirtschaftsdirektion des Kantons Zürich, Amt für Wirtschaft 

und Arbeit festgelegt und rasch möglichst umgesetzt. Die Verfügung ist noch ausstehend. 

 

 

Der Stadtrat beschliesst: 

 

1. Die Nettomietzinse der städtischen Wohnungen werden per 1. August 2025 dem Referenzzinssatz 

von 1.50 %, der Kaufkraftsicherung sowie den Kostensteigerungen im Unterhaltsbereich 

angepasst. 

 

2. Die Mietzinssenkung beträgt -1.78 %. Eine Ausnahme bildet gemäss diesem Beschluss die 

Liegenschaft Allmendstrasse 62/64. 

 

3. Der Bereich Immobilien wird mit dem Vollzug beauftragt. 
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4. Mitteilung an: 

a) Andreas Müller, Stadtrat 

b) Markus Wanner, Leiter Finanzen und Informatik 

c) Nicole Zweifel, Stv. Leiterin Planung und Bau 

d) Beat Gmünder, Leiter Immobilien 

 

 

Stadtrat Bülach 

 

 

 

 

Mark Eberli 

Stadtpräsident 

Marcel Peter 

Stadtschreiber a. i. 

 


